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en ce qui concernc la protection de la

population civile, par M. Dehousse, pro-
fesseur de droit international ä la facultc
de droit de l'universite de Liege.

Deuxieme question. Los services de

sccours dans la guerre de l'avcnir, par le

docteur Voncken, directeur de l'Office
international de documentation de me-
decine militaire.

Troisieme </uestiou. Creation de l'As-
socialion universelle pour la Protection
internationale de l'Humanite.

Nos lcclcurs que ccs questions interes-
seraient et qui aimeraient prendre part
au congres sont pries de s'adresser au
colonel Tliomann, pharmacien-en-chef,
magasin federal sanitaire, Papiermühlestrasse,

Berne, qui donnera volontiers
tous les renscigncments desires.

Schweizerischer Samariterbund - Alliance suisse des Samaritains.
Mitteilungen des Verbandssekretariates — Communications du Secretariat gdndral.

Hilfslehrerkurse in Basel, Burgdorf,
St. Gallen und Glarus.

Diese vier Kurse sind wie folgt
festgelegt:

Basel: 15. Februar bis 15. März 1936,

jeweils Samstags von 14.30—18.30 und
Sonntags von 8—12 und 14—17.15 Uhr,
mit Vorprüfung am Sonntag, 2. Februar,
von 9.15—12 und 14—17 Uhr. Schluss
der Anmeldefrist: 27. Januar.

Bargdorf: 22. Februar bis 22. März,
jeweils Samstags von 14.15—18.30 und
Sonntags von 8—12 und 14—17 Uhr, mit
Vorprüfung am Sonntag, 26. Januar 1936,

von 9.15—12 und 14—17 Uhr. Schluss
der Anmeldefrist: 20. Januar.

St. Gallen (Wochenkurs) vom 5.—13.

September, mit Vorprüfung am 5. Juli,
Anmeldefrist bis 30. Juni.

Glarus (Wochenkurs) vom 17.—25.
Oktober, mit Vorprüfung am 30. August,
Anmeldefrist bis 25. August.

'Es dürfen nur Kandidaten angemeldet

werden, die über die nötigen
Vorkenntnisse (gründliche Samariterkenntnisse)

und ein gewisses Lehrgeschick
verfügen. Sie sollen insbesondere
befähigt sein, das im Hilfslehrerkurs
Gelernte dann auch den Mitgliedern der

eigenen Sektion richtig vorzuzeigen. Die
Angemeldeten sind verpflichtet, den
gesamten Unterrichtsstoff des Samariterkurses

gründlich zu repetieren. Sie werden

anlässlich der Vorprüfung und
nochmals bei Kursbeginn hierüber
geprüft werden. Vom Ergebnis dieser beiden

Prüfungen hängt die Zulassung zum
Kurs ab und richtet sich im übrigen nach
dem Regulativ für Hilfslehrerkurse, das

sich im Besitze aller Vereinsvorstände
befindet.

Für die Anmeldung sind beim
Verbandssekretariat besondere Anmeldeformulare

zu verlangen; diese enthalten
u. a. den Text der Erklärung, wonach
sich jeder Kandidat verpflichten muss,
während mindestens drei Jahren als

Hilfslehrer tätig zu sein.

Das Kursgcld von Fr. 10.— für jeden
Teilnehmer ist nach bestandener
Vorprüfung auf Postcheckkonto Vb 169,

Schweiz. Samariterbund, Ölten, einzu-
bezahlen.

In der Regel kann vom gleichen Verein

nur ein Kandidat berücksichtigt werden,

und es hat eine Sektion frühestens
nach Ablauf von drei Jahren wieder das

Recht, einen Hilfslehrerkurs zu be-



24 Das Rote Kreuz — La Croix-Kouge

schicken. Ausnahmsweise und sofern
es die Verhältnisse gestatten, können
weitere Kandidaten zugelassen werden
gegen Entrichtung des erhöhten
Kursgeldes von Fr. 40.—.

Die Verprüfungen sind für sämtliche
Kandidaten obligatorisch. Wer der
Vorprüfung fernbleibt, kann zum Kurs nicht
zugelassen werden. Anlässlich der
Vorprüfungen übernimmt die Zentralkasse
des S. S. B. die Hälfte der Billetkosten
III. Klasse und die Kosten für das

Mittagessen (ohne Getränke).

Für den eigentlichen Kurs fallen die
Billetkosten zu Lasten der abordnenden
Sektionen. Hingegen werden die
Teilnehmer, soweit sie nicht zu Hause schlafen

und essen können, auf Kosten der
Zentralkasse logiert und verpflegt
(Getränke immer zu Lasten der Teilnehmer).

Alle weiteren Mitteilungen werden
den Kursteilnehmern rechtzeitig durch
Kreisschreiben 'übermittelt.

Verspätete Anmeldungen können nicht
berücksichtigt werden.

Lehrbuch von Dr. C. de Marval.

Dieses Lehrbuch hat sich als
Leitfaden in Kursen für häusliche Krankenpflege

sein' gut bewährt und wird von
einer grossen Zahl von Aerzten, die
solche Kurse leiten, besonders geschätzt.

Da nunmehr die erste Auflage
vergriffen ist, hat der Schweiz. Samariterbund

das Verlagsrecht der zweiten Auflage

erworben, um insbesondere seinen
Sektionen den Bezug dieses Lehrbuches
zu erleichtern.

Wir sind deshalb in der Lage, den

Abgabepreis an unsere Samariterfreunde
für die eben erschienene neue Auflage
von Fr. 2.80 auf Fr. 2.30 zu ermässigen.

Wir sind gewiss, class es auch weiterhin

in den Kursen für häusliche
Krankenpflege vorzügliche Dienste leisten

wird, unci class man in Tagen der Krankheit,

wenn erkrankte Mitmenschen
gepflegt werden sollen, gerne darin Rat
suchen und finden wird.

So hoffen wir zuversichtlich, dass

auch diese zweite Auflage überall eine

gute Aufnahme finden werde.

Einbanddecken.

Wer eine Einbanddecke zu dieser Zeitschrift wünscht oder eine Sammelmappe,
der bestelle das Gewünschte ä Fr. 1.50, plus Porto, per einfache Postkarte beim

Schweiz. Roten Kreuz, Taubenstrasse 8, Bern.
Die Administration.

Allerlei Wissenswertes.

Das Lesen beim Fahren und Gehen ist nachteilig für unsere Augen, weil diesen
der feste Gesichtspunkt verloren geht. Gcwohnheitsmässiges Lesen in Eisenbahnwagen

kann daher mit der Zeit ganz leicht zu Sehstörungen führen.
*

Die Zahl der roten Blutkörperchen ist bei den Neugebornen wesentlich höher
(5 bis 8) als im späteren Leben (5 bis 5'A Millionen im Kubikmillimeter).

Buchdruckerei Vogt-Schild A.-G., Solothurn. — Imprimerie Vogt-Schild S. A., Soleure.
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